
Weser-Ems Nr. 48 v. 1. 12. 1995

Einwendungen werden dem Antragsteller be-
ben. Es wird darauf hingewiesen, daß auf

langen des Einwenders dessen Name und An-
vor einer Bekanntgabe an den Antragsteller

den im Verfahren beteiligten Behörden unkennt-
gernacht werden kann, wenn diese Angaben zur
ungsgemäßen Durchführung des Genehmi-

ahrens nicht erforderlich sind.

form- und fristgerecht erhobenen Einwendun-
werden am 08. 02. 1996 um 15.00 Uhr im Sitzungs-
des Kreisamtes in Vechta mit den Einwendern

dem Antragsteller erörtert. Der Erörterungster-
ist nicht öffentlich. Er dient dazu, den Einwen-
die Gelegenheit zu geben, ihre Einwendungen zu
tern. Die Einwendungen werden auch dann erör-
wenn der Antragsteller und die Personen, die

ngen erhoben haben, zu diesem Erörte-
rmin nicht erscheinen.

wird darauf hingewiesen, daß die Zustellung der
ng über die Einwendungen durch öffentli-

Bekanntmachung ersetzt werden kann.

Vechta

Oberkreisdirektor
uftrage

Städte

Oldenburg

Betriebssatzung
tün den Abfellwirtschaftsbetrieb
Stadt Oldenburg

nd der $$ 6 und 113 der Nds. Gemeindeord-
NGO) hat der Rat der Stadt Otdenburg (Oldb) in
rSitzung am 18. 09. 1995 folgende Betriebssat-

lossen:

Narne, Stammkapital

Abfallwirtschaft der Stadt Oldenburg (Oldb)
als organisatorisch, verwaltungsmäßig und

wirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches
men ohne eigene Rechtspersönlichkeit

nbetrieb) der Stadt Oldenburg (Oldb) geführt.
Eigenbetrieb führt den Namen ,Abfallwirt-

Stadt Oldenburg*.

Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt
10000000 DM.

des Eigenbetriebes

Abfallwirtschaft der Stadt Oldenburg (Oldb)
il als Eigenbetrieb auf der Grundlage der ge-

Vorschriften und der Bestinrmungen
Betriebssatzung geführt.

d des Eigenbetriebes ist die Sammlung,
die Sortierung, die Behandlung und

erwertung von Abfällen und Wertstoffen, die
ng von Abfällen (Deponierung), sowie

weiterer abf allwirtschaftlicher
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Aufgaben für das Gebiet der Stadt Oldenburg
(Oldb) auf der Grundlage der jeweils geltenden ab-
fallrechtlichen und sonstigen rechtlichen Be-
stimmungen.

(3) Dem Eigenbetrieb wird außerdem die Straßenrei-
nigung übertragen.

$ 3
Werksleitung i

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird durch den
Oberstadtdirektor eine Werksleiterin oder ein
Werksleiter bestellt.

(2) Die Werksleitung leitet den Eigenbetrieb selb-
ständig und führt dessen laufende Geschäfte. Dazu
gehören insbesondere:

1. wirtschaftliche Führung,

2. Maßnahmen im Bereich
tion,

3. Festlegung der inneren
genbetriebes,

der Ablauforganisa-

Organisation des Ei-

4. innerbetrieblicher Personaleinsatz

5. personalrechtliche und personalwirtschaftliche
Maßnahmen, soweit sie der Werksleitung vom
Oberstadtdirektor übertragen worden Sind,

6. Abschluß von Verträgen und Vergabe von Auf-
trägen, soweit nieht der Werksausschuß zustän-
dig ist,

7. Entscheidung über Mehrausgaben für Einzel-
vorhaben gemäß $ 13 Abs. 4Satz 2 der Eigenbe-
triebsverordnung (EigBetrVO) bis zu 10 Vo, raa,-
ximal jedoch nicht mehr als 80000 DM.

$ 4

Werksausschuß

(1) Der Rat bildet nach S 113 NGO in Verbindung mit g' 
5 der EigBetrVO und g 110 des Niedersächsischen
Personalvertretungsgesetzes eiiren Werksaus-
schuß. Für die Bildung und das Verfahren des
Werksausschusses geltend die Vorschriften der $$
51 - 53 NGO sowie die Geschäftsordnung für den
Rat, den Verwaltungsausschuß und die Ratsaus-
schüsse der Stadt Oldenburg (Oldb).

(2) Der Werksausschuß besteht aus 6 vom Rat gewähl-
ten Mitgliedern und 3 Vertreterinnen oder Vertre-
tern der Beschäftrgten.

(3) Der Werksausschttß entscheidet über:

1. Verfügungen uid Rechtsgeschäfte im Rahmen
des Wirtschaftsplanes, die folgende Wertgren-
zen (Nettorechnungsbeträge) überschreiten:

a) 300000 DM bei Verträgen über Lieferungen
und Leistungen einschl. Bauleistungen,

b) 30000 DM bei Planungsaufträgen,

c) 50 000 DM bei Verfügungen über Betriebs-
vermögen,

d) 50000 DM beim Abschluß von Miet-, pacht-
und Leasingverträgen (Jahresbeträge),

e) 10000 DM bei der Niederschlagung, dem Er-
laß oder der Stundung von Forderungen so-
wie dem Abschluß eines außergerichilichen
Vergleichs.

2. den Vorschlag an den Rat, den Jahresabschluß
und den Lagebericht festzustellen und über die
Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden.
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3. ai le Werksangelegenheiten, soweit nicht der
Rat, der VerwaLtungsa'Ltsschuß, cler Oberstadt-
direktor oder die Werksleitung zuständig sind.

(4i kn Rahmen der Aufgaben des Eigenbetriebes be-
reitet der WerksausschulJ die Besckrlüsse des Ra-
Les vor.

$ 5

Vertretung

{1) In den Angelegenheiten des Eigenbetr iebes, die
der Entscheidung der Werksleitung unterl iegen,
zeichnet die Werksleitung unter Zusatz des Na-
mens des Eigenbetr iebes.

$ 10 Abs. 3 der Hauptsatz,vng der Stadt Oldenburg
{Oklb) gilt entsprechend.

im übrigen vertritt der Obersiadtdirektor den Ei-
genbetrieb. Die Werksleitung ist vor der Erteilung
von Weisungen zu hören.

(2) Die Werksleitung kann Betriebsangehörige für
einzelne Angelegenheiten und für bestimmte
Sachgebiete rnit der Vertretung beauftragen.

$ 6

Wirtschaftsplan, Finanzplan

(1) Der Wirtschaftsplan ist rechtzeit ig von der Werks-
leitung aufzustellen und über den Oberstadtdirek-
tor dem Werksausschuß vorzulegen, der ihn rnit
dem Beratungsergebnis an,den Rat zur Beschluß-
fassung weiterleitet.

(2) Die Werksleitung stellt den Finanzplan auf und
legt itrn gleichzeitig mit dem Wirtschaftsplan über
den Oberstadtdirektor dern Werksausschuß vor.
Der Finanzplan ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.

$ 7

Kassenwesen

(1) Für die Sonderkasse des Eigenbetriebes gelten die
Vorschriften der Gemeindekassenverordnung,
soweit nicht ausdrticklich etwas anderes bestimmt
is t .

(2) Die Kassenaufsicht führt die Werksleitung.

s 8
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am 01. 01. 1996 in Kraft.

Oldenburg, den 18. 09. 1995

Holzapfel Wandscher
Oberbürgermeister Oberstadtdirektor

o

Sladt Osnabrück

Satzung
der Stadt Osnabrück vom 07. 11. 1995
über die Höhe der Gebühren
für die Benutzung der Straßenreinigung,
Abwasser- und Abfallbeseitigung
sowie der Zentraldeponie Piesberg
für das Haushaltsjahr 1996

Aufgrund der $$ 6 und 83 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung sowie der $$ 2 und 5 des Nieder-
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rc
sächsischen Kommunalabgabengesetzes- särn'ich Bin der gegenwärtig geltenden Fassung - hat d;;:l {
der stadt osnabrück arn 02. 11. lggb folgeoa" s"tru, 

" !
beschlossen: 

--ov"uv uatzürl$ 
.-�

E
g l  " ä

Die Gebührensätze für die Benutzun,s der straßen- äreinigung, Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie
der zentrardeponie piesberg werden tür dal H"ur-
haltsja,hr 1995 wie foigt festgesetzt:

(I) Stra8enreini.gung

Gem. g g Abs. b der Satzung der Stadt Osnabrück
über die Reinigung der öffentlichen straßen und die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom p6.
Lt. Lg74 in der jeweils aktuellen Fassung

Gebühren

je lfd. Meter Straßengrundstücksfront jährlich

a) bei vierzehntägig einmaliger Reinigung 1,44 DM
b) bei wöchentlich einmaliger Reinigung A,gg DM
c) bei wöchentlich zweimaliger Reinigung 4,90 DM
d) bei wöchentlieh fünfmaliger Reinigung 11,40 DM
e) bei wöchentlich sechsma,liger Reinigung

von Fußgängerbereichen 24,00 DM

(II) Abwasserbeseitignng

a) Abwasserableitung

Gem. $ 12 der Satzung der Stadt Osnabrück über
die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Ko-
stenerstattungen für die Abwasserbeseitigung
vom 15. 12. 1992 in der jeweils aktuellen Fassüng
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung)

Gebühren

a,) für die Ableitung häusticher und
ger,verblicher Schmutzwasser je cbm 2,25 DM

b) für die Ableitung des
Niederschlagswassers je qm

?) Grundstücksabw&sseranlagen

0,95 DM

Gem. $ 2 Abs. 2 der Satzung der Stadt Osnabrück
über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser
aus Grundstücksabwasseranlagen vom 04. 12.
1984 in der jeweils aktuellen Fassung (Gebühren-
satzung für Grundstücksabwasseranlagen)

Gebühren

a) je Einwohner
' j  - '

b) je cbm Grübeninhalt
:
(III) Abfallbeseitigung

Gem. $ 1? Abs. 3 der Abfallwirtschaftssatzung der
Stadt Osnabrück vom 02. O?. 1991 in der jeweils aktu'""""ä:;ilä
1. jährlich (einschließlich Deponiegebühren) bei

Grundstücken mit Biotonne

a) bei vierzehntägiger Abfuhr

51,50 DM

36,50 DM

I77,00DM

$4,00 DM

468,00 DM

2.586,00 DM

4.311,00 DM

- je 90l-Behätter
- je 120I-Behälter

- je 240 l-Behälter

b) bei wöchentlicher Abfuhr
- je 660 l-Behälter
- je 1.100l-Behälter


